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F a c h h o c h s c h u l e   O s n a b r ü c k 

University of Applied Sciences 
 

 Name    
 Vorname    
 Geburtsdatum  Geburtsort  
Fachhochschule Osnabrück Geburtsname    
Studierendensekretariat Straße    
Postfach 19 40 PLZ  Wohnort  
  Telefon   
49009 Osnabrück E-Mail    
 Staatsangehörigkeit   Geschlecht m/w)  
 

Ich beantrage die Zulassung (§2 Abs. 1 VergabeVO) und die Einschreibung zum nächstfolgenden Semester 
1.       q als Studienanfänger (Erstsemester) q für das höhere Semester, das meinen in der Anlage 

   nachgewiesenen Leistungen entspricht 
                             Wichtig! Bitte nur eine der beiden Möglichkeiten ankreuzen!  

 

(Bewerbungsfristen: Wintersemester vom 01.05. bis 15.07. / Sommersemester vom 01.11. bis 15.01.) 
1.1 im folgenden Studiengang: (Wichtig! Es ist nur die Wahl eines Studienganges zulässig!) 

 Bachelor-Programme: 
 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften q Dentaltechnologie und Metallurgie * 

q Betriebswirtschaft (dual in Kooperation mit der VWA) q Elektrotechnik  
q Betriebswirtschaft und Management) q Europäisches Elektrotechnik Studium * 
q Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen  q Europäisches Informatik Studium * 
q Öffentliches Management * q European Mechanical Engineering Studies *  
q Öffentliche Verwaltung * q Fahrzeugtechnik 
q Pflegemanagement (Aufn. nur Sommersem.) q Kunststoff- und Werkstofftechnik * 
q Pflegewissenschaft * q Kunststofftechnik im Praxisverbund * 
q Physio- und Ergotherapie * q Maschinenbau  
q Soziale Arbeit * q Maschinenbau im Praxisverbund * 
q Wirtschaftsrecht * q Medieninformatik * 

 Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsbau q Technische Informatik * 
q Freiraumplanung * q Verfahrenstechnik * 
q Ingenieurwesen im Landschaftsbau *    
q Landschaftsentwicklung *  Department Kommunikation und Gesellschaft  
q Landwirtschaft * q Kommunikationsmanagement (Lingen) * 
q Ökotrophologie * q Theaterpädagogik (Lingen) * Bewerbungsschluss: 15.06.! 
q Produktionsgartenbau *   

   Department Management und Technik  

 Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik q Wirtschaftsingenieurwesen (Lingen) * 
q Aircraft and Flight Engineering * q Wirtschaftsinformatik (Lingen) * 

                   * Aufnahme erfolgt nur zum Wintersemester 
 

 2. Art der Hochschulzugangsberechtigung  
q Allgemeine Hochschulreife (Abitur) q gleichwertige Vorbildung (Bescheinigung der 
q Abschlusszeugnis einer Fachoberschule  Bezirksregierung/obere Schulbehörde) 
q Meister/in / staatlich geprüfte/r Techniker/in q sonstiger Abschluss  

2.1 Wann haben Sie die Hochschulzugangsberechtigung, mit der Sie sich bewerben, erhalten? 
Durchschnittsnote  Tag/Monat/Jahr  Ort (KfZ-Zeichen)  

 

 3. Wehrdienst/Zivildienst/soziales/ökologisches Jahr wurde/wird abgeleistet: 
q Nein  q Ja  è  Datum: von  bis   

 Bei Überschneidung mit der Vorlesungszeit: Erfolgt eine Freistellung? q Nein q Ja 
 

 4. Haben Sie bereits einen berufsqualifizierenden Abschluss (z.B. eine Lehre) außerhalb einer Hochschule erlangt? 
q Nein q Ja  è  Genaue Angabe über: Beginns und Ende der Ausbildung  
 Abschlussnote (Kammerzeugnis)  Art des Abschlusses  

Bitte wenden! 
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5. Angaben zu beruflichen Tätigkeiten nach Abschluss der Ausbildung 
       
 Einrichtung/Firma/Institution Art der Tätigkeit  von bis   
      
      
 Ggf. auf gesondertem Blatt ergänzen     
              

 6. Sind oder waren Sie bereits an einer Hochschule eingeschrieben? 
  q Nein q Ja  è  in diesem Fall bitte auch die Ziffern 6.1 bis 6.3 ausfüllen! 
  

 
6.1 Vorstudium an einer  Hochschule (z.B. Universität Kiel, Kunsthochschule Köln, Fachhochschule Münster): 
 Name der Hochschule/Ort Studiengang Semesterzahl von bis   
       
       
       
       
 
6.2 Wurde ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen? 
  
 q Nein q Ja 

 
 

 Art Datum Studiengang Hochschule  
      
      
   
 
6.3 Sind Sie wegen endgültigen Nichtbestehens einer Vor-, Zwischen- oder Hauptprüfung in demselben Studiengang, für den 

Sie jetzt einen Studienplatz beantragen, vom Studium ausgeschlossen worden? 
 

 q Nein q Ja 

  
 
7. Ich versichere an Eides statt die Richtigkeit der gemachten Angaben! 

  

Ort, Datum  Unterschrift   

    
 
Allgemeine Informationen zur Bewerbung:    
Telefon:   0541/969-2934, -3635 
e-mail:    studieninfo@fh-osnabrueck.de 
Fax:    0541/969-12111  
Standort:   Caprivistr. 30a , Raum CB 0015 
  

Besucheradressen: 

OS-Westerberg:  Caprivistraße 30 A, Osnabrück         OS-Haste: Am Krümpel 31, Osnabrück 
(Wirtschaft)  Gebäude CB  (Räume CB 0012-0014)      Gebäude HC (Räume HC 0001 u. 0011) 
    
 
OS-Westerberg:     Albrechtstr. 30, Osnabrück          Lingen: Am Wall Süd 16 
(Technik)  Gebäude AB (Räume AB 102a-103b)  49808 Lingen (Ems) 
          Gebäude B (Raum BE 02) 
 
Sprechzeiten der Studiengangsbetreuer am jeweiligen Standort: Montag und Donnerstag: 13:30 – 16:00 Uhr, Dienstag und Freitag 9:30 – 12:00 Uhr. 



 

Fachhochschule Osnabrück 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten 

 

Hinweise zum 
Zulassungsantrag 

1. Antrag 

In den Studiengängen, für die eine Zulassungsbeschränkung besteht, muss der Antrag 
einschließlich aller Unterlagen und Nachweise spätestens 
 

am 15. Januar für das Sommersemester, 
am 15. Juli für das Wintersemester 

 
in der Fachhochschule Osnabrück eingegangen sein. Eventuell abweichende Termine finden Sie auf 
den Internetseiten der Studiengänge. Sie wahren die Frist nur, wenn Ihr Antrag spätestens bis zu den 
genannten Terminen der Fachhochschule vorliegt. Das Datum des Poststempels wahrt die Frist 
nicht. Unsere Anschrift: 
 

Fachhochschule Osnabrück 
Postfach 1940 
49009 Osnabrück 

 
(Für nicht zulassungsbeschränkte Studiengänge nehmen wir Anträge noch bis zum Semesterbeginn 
entgegen.) 

Diejenigen,die Ihre Unterlagen persönlich vorbeibringen wollen, auch in letzter Minute, finden uns im 
Gebäude CB,Caprivistraße 30 A oder aber unseren Briefkasten am FH-Gebäude, Albrechtstraße 30. 
Bitte benutzen Sie keine Bewerbungsmappen bzw. Schnellhefter. Bewerbungsunterlagen werden 
grundsätzlich nicht zurückgeschickt. Falls Sie Ihre Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens zurückbekommen möchten, fügen Sie bitte einen ausreichend frankierten und an Sie 
adressierten Rückumschlag bei. 
 
2. Schriftwechsel 

Sie erleichtern uns die Bearbeitung, wenn Sie bei jedem Schriftwechsel Ihren Namen und den 
Studiengang angeben. 
 
3. Beglaubigte Zeugnisse 

Zeugnisse und Bescheinigungen sind für das Zulassungsverfahren als einfache Kopien ausreichend. 
Amtlich beglaubigte Kopien oder Originale werden erst für die Einschreibung benötigt und werden 
von uns gegebenenfalls nachgefordert. Bei nicht in Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch 
abgefassten Dokumenten benötigen wir neben dem Original oder der beglaubigten Ablichtung des 
Originals auch eine beglaubigte Übersetzung des Dokuments. 
Zur amtlichen Beglaubigung sind z. B. Sekretariate der Schulen, Pastoren und Pfarrer der Kirchen, 
Ordnungsämter der Gemeinden und Landkreise sowie Notare befugt. Die amtliche Beglaubigung 
bestätigt durch die Unterschrift des Beglaubigenden in Verbindung mit dem Abdruck eines 
Dienstsiegels die Übereinstimmung der Kopie mit dem Original. 
 
4. Nur einen Studiengang wählen 

Im Zulassungsantrag können Sie nur einen Studiengang angeben. Wenn Sie mehrere Studiengänge 
in einem Antrag ankreuzen, wird ausgelost, für welchen Studiengang der Antrag gelten soll. Wenn 
Sie zeitlich nacheinander mehrere Zulassungsanträge stellen, wird nur über den letzten fristgerecht 
eingegangenen Antrag entschieden. 
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5. Vollständiger Antrag 

Prüfen Sie bitte, ob der Antrag vollständig ausgefüllt ist und alle notwendigen Unterlagen beigefügt 
sind (siehe Checkliste S.4). Bitte reichen Sie auch einen kurzen tabellarischen Lebenslauf mit den 
entsprechenden Nachweisen zu den gemachten Angaben mit ein . 
Im Interesse einer zügigen Bearbeitung der Anträge können wir in aller Regel fehlende Unterlagen 
nicht nachfordern. 
 
6. Hochschulzugangsberechtigung 

Zum Studium an einer niedersächsischen Fachhochschule berechtigen die folgenden 
Bildungsabschlüsse: 
 

6.1 Allgemeine Hochschulreife 

  Sie wird nachgewiesen durch das Abiturzeugnis nach Besuch 
  a. der Oberstufe eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule, 
  b. des Fachgymnasiums, 
  c. des Abendgymnasiums, 
  d. des Kollegs. 
 
...6.2 Niedersächsische Abschlüsse der Fachhochschulreife 

 Die Fachhochschulreife wird durch in Niedersachsen erworbene Abschlüsse nachgewiesen 
durch 
a. Abschluss einer Fachoberschule, 
b. Abschluss einer zweijährigen Fachschule bestimmter Fachrichtungen, soweit vorher der 

Sekundarabschluss I erworben wurde, 
c. Bescheinigung der zuständigen Stelle (Schule, bei der der schulische Teil der FH-Reife  

erworben wurde oder Berufsschule) über die Fachhochschulreife bei Ausbildungen, die 
aus einem schulischen und einem praktischen Teil bestehen. 

 
Sofern Ihr Zeugnis einen Vermerk trägt, dass der „schulische Teil der Fachhochschulreife“ 
erfüllt ist, benötigen Sie immer einen zusätzlichen praktischen Teil der Fachhochschulreife. 
Erst wenn beide Teile vorliegen, kann die zuständige Stelle die notwendige Bescheinigung 
über die Fachhochschulreife ausstellen. 
 
Bitte beachten Sie zu Punkt c: Erst durch die Bescheinigung der zuständigen Stelle ist die 
Fachhochschulreife nachgewiesen; es genügt nicht, Zeugnisse und Nachweise über die schulische und 
praktische Ausbildung vorzulegen. Die Bescheinigung erteilt bei Abschlüssen aus Niedersachsen  die 
Schule, bei der der schulische Teil der FH-Reife  erworben wurde bzw. die im Rahmen der Ausbildung 
besuchte Berufsschule. 

 
...6.3 Außerhalb Niedersachsens erworbene Abschlüsse der  Fachhochschulreife 

Eine in anderen Ländern der Bundesrepublik erworbene Fachhochschulreife wird in 
Niedersachsen anerkannt. Beachten Sie, dass bei einem schulischen und einem praktischen 
Teil der Fachhochschulreife die zuständige Stelle eine Bescheinigung über die 
Fachhochschulreife ausstellen muss. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die 
Studierendenverwaltung der FH-Osnabrück (Tel: 0541 / 969-2934 oder –3635). 
 

...6.4 Fachbezogene Zugangsberechtigung durch Prüfung nach beruflicher Vorbildung und            

          Prüfungsvorbereitung 

Studieninteressierte ohne Fachhochschulreife haben unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit eine fachbezogene Hochschulzugangsberechtigung durch Ablegen einer Prüfung 
zu erlangen. Nähere Informationen können im Studierendensekretariat angefordert werden. 
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...6.5 Abgeschlossene besondere berufliche Vorbildung 

Zu den Berufsabschlüssen, die zum Studium an der Fachhochschule berechtigen, zählt 
 
a. die Meisterprüfung oder ein abgeschlossener Bildungsgang zur staatlich geprüften 
Technikerin/zum staatlich geprüften Techniker oder zur staatlich geprüften Betriebswirtin/ zum 
staatlich geprüften Betriebswirt 

oder 
b. eine andere von der Bezirksregierung Hannover für bestimmte Studiengänge als 
gleichwertig festgestellte qualifiziert abgeschlossene Vorbildung. 

 
Näheres können Sie der Broschüre „Studieren in Niedersachsen: mit und ohne Abitur“ entnehmen, 
das Sie bei der Koordinierungsstelle für die Studienberatung in Niedersachsen, An der Christuskirche 
18, 30167 Hannover anfordern können oder im Internet unter http://www.studieren-in-niedersachsen.de/ 
finden. 
 
 

7. Nachweis der praktischen Ausbildung 

In den meisten Studiengängen müssen Sie neben der Hochschulzugangsberechtigung ein 
studiengangbezogenes Vorpraktikum oder eine Ausbildung nachweisen. Das Praktikum oder die 
Ausbildung muss in der Regel spätestens bis zur Studienaufnahme beendet sein. Ist ein Praktikum 
noch nicht abgeschlossen, reicht es für die Bewerbung aus, dass Sie durch eine Bescheinigung der 
Praktikumsstelle oder durch die Kopie des Praktikumsvertrages den Beginn und den Zeitraum 
glaubhaft machen. Den endgültigen Nachweis über die abgeleistete praktische Ausbildung müssen 
Sie bei der Einschreibung vorlegen. 
 
 
8. Wehrdienst, Zivildienst etc. 

Angaben zu Wehrdienst, Zivildienst, sozialem und ökologischem Jahr müssen Sie durch Nachweise 
belegen. Im einzelnen beachten Sie bitte folgendes: 
 
a. Wenn Sie den Dienst zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits abgeleistet haben, fügen Sie bitte die 
Dienstzeitbescheinigung bei. Einberufungsbescheide reichen nicht aus. 
 
b. Leisten Sie Wehrdienst bzw. Zivildienst zum Zeitpunkt der Bewerbung noch ab, legen Sie bitte 
eine vorläufige Dienstzeitbescheinigung für Wehrdienst- bzw. Zivildienstleistende vor. Aus der 
Bescheinigung muss sich ergeben, ob Sie zur Aufnahme des Studiums freigestellt werden. 
 
 
9. Staatsangehörigkeit 

Wenn Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, fügen Sie bitte Ihrem Antrag einen 
Nachweis Ihrer Staatsangehörigkeit (z. B. Kopie des Reisepasses) und ggf. eine 
Meldebescheinigung bei, wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben. Für ausländische 
Studienbewerber hält die Studierendenverwaltung ein spezielles Informationsblatt über die 
einzureichenden Unterlagen bereit.  
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Fachhochschule Osnabrück 
 

CHECKLISTE  für die Bearbeitung Ihrer 
Bewerbung 

 

� .....Antrag (vollständig ausgefüllt und unterschrieben) 

� .....Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung 

� .....Nachweis der praktischen Ausbildung (soweit in dem Studiengang vorgesehen) 

� .....Tabellarischer Lebenslauf 

� ..... ggf. Nachweis eines berufsqualifizierenden Abschlusses 

� ..... ggf. Nachweis über berufliche Tätigkeiten nach Abschluss der Ausbildung 

� ..... ggf. Nachweis über Beginn und Ende von Wehr- oder Zivildienst, freiwilligem sozialem oder 

          ökologischem Jahr 

� ..... ggf. Bescheinigung über die Freistellung zum Vorlesungsbeginn 

� ..... ggf. Zulassungsbescheid für ein früheres Semester 

 

Zusätzlich werden folgende Unterlagen benötigt bei: 
 
 Bewerbung für das 1. Fachsemester nach vorausgegangenem Studium ohne 

Abschluss  

� .....1. Nachweis über die erste Immatrikulation und ggf. weitere Immatrikulationen 

� .....2. ggf. Exmatrikulationsbescheinigung 

� .....3. ggf. Nachweis über bisherige Prüfungen 
 

 Bewerbung für ein höheres Semester 

� .....1. Nachweis über die erste Immatrikulation und ggf. weitere Immatrikulationen 

� .....2. Nachweise über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen 

� .....3. ggf. Nachweise über bestandene Vor- oder Zwischenprüfungen 

� .....4. ggf. Bescheid über das Bestehen einer Einstufungsprüfung 
 

 Bewerbung für ein Zweitstudium 

� .....1. Nachweis über eine Abschlussprüfung in einem Studiengang 

� .....2. Erläuterung, warum das Zweitstudium eine sinnvolle Ergänzung des Erststudiums darstellt 
 

 Bei ausländischer Staatsangehörigkeit  

� ....1. Nachweis der Staatsangehörigkeit 

� ....2. Meldebescheinigung, wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben  

� ....3. Nachweis der Deutschkenntnisse 

� ....4. Lebenslauf 
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